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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für Rentenversicherungen nach Tarif ADP 
 

 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser Vertragsverhältnis gelten die nach-
folgenden Bedingungen. 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Welche Leistungen erbringen wir?  § 1
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?  § 2
Können Sie den Beginn der Rentenzahlung bzw. den Zeitpunkt ihrer Kapitalabfindung flexibel 
gestalten? 

 § 3

Sie wollen eine Abfindung der bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit noch ausstehenden Ren-
ten? 

 § 4

Wann beginnt der Versicherungsschutz?  § 5
Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?  § 6
Können Sie die Versicherungsleistungen durch Sonderzahlungen erhöhen?  § 7
Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen?  § 8
Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?  § 9
Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?  § 10
Sie wünschen ein Policendarlehen?  § 11
Zu welchen Anlässen können Sie die Versicherungsleistungen Ihrer Rentenversicherung 
ohne Gesundheitsprüfung anpassen? 

 § 12

Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird?  § 13
Wo und wann erfüllen wir unsere Leistungsverpflichtungen, und wann verjähren Ihre 
Ansprüche? 

 § 14

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?  § 15
Was gilt bei einer Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens sowie bei 
Auslandsaufenthalten? 

 § 16

Wer erhält die Versicherungsleistungen (Bezugsrecht, Abtretung, Verpfändung)?  § 17
Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?  § 18
Können Steuern und öffentliche Abgaben anfallen?  § 19
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?  § 20
Wo ist der Gerichtsstand?  § 21
Welche Vertragsbestimmungen können geändert werden?  § 22
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§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 

(1) Tarif ADP: 

Rentenversicherung mit aufgeschobener lebenslan-
ger Rentenzahlung und Kapitalwahlrecht, mit Kapi-
talleistung bei Tod vor Beginn der Rentenzahlung 
und Rentengarantiezeit gegen Einmalbeitrag 

 Erlebt die versicherte Person den Beginn der Renten-
zahlung, zahlen wir die versicherte Rente monatlich bis 
zum Tod der versicherten Person, mindestens jedoch 
bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit. Bei Tod der ver-
sicherten Person vor Beginn der Rentenzahlung wird die 
„Kapitalleistung bei Tod“ fällig, die der vorhandenen 
Deckungsrückstellung*) entspricht.  

 Rentenzahlungsweise, Rentengarantiezeit 

(2) Anstelle der monatlichen Rentenzahlungsweise kann 
auch eine vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche 
Rentenzahlungsweise vereinbart werden. Eine Ände-
rung der vertraglich vereinbarten Rentengarantiezeit 
kann mit Frist von einem Monat vor dem Beginn der 
Rentenzahlung beantragt werden. Hierdurch ändert sich 
die Höhe der versicherten Rente: Bei einer Verlängerung 
der Rentengarantiezeit wird sie reduziert, bei einer Ver-
kürzung der Rentengarantiezeit erhöht sie sich. Die ge-
änderte garantierte Rente für die neue Rentengarantie-
zeit ermitteln wir nach den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen 
der Prämienkalkulation.  

 Kapitalabfindung 

(3) Anstelle der Rentenzahlungen leisten wir zum Fällig-
keitstag der ersten Rente auf Antrag eine einmalige Ka-
pitalabfindung in Höhe der für die Rentenzahlung gebil-
deten Deckungsrückstellung. Mit der Kapitalabfindung 
erlischt die Versicherung. Die Kapitalabfindung im Zu-
sammenhang mit dem flexiblen Rentenbeginn ist in 
§ 3 Abs. 4 und 5 beschrieben. 

(4) Sie können auch beantragen, dass bei Beginn der Ren-
tenzahlung nur ein Teil der vorhandenen Deckungsrück-
stellung als Kapitalabfindung erbracht wird und aus der 
restlichen Deckungsrückstellung eine Rente gebildet 
wird. Diese Rente muss die Mindestrente von jährlich 
100 € bzw. – bei unterjährlicher Rentenzahlung – die 
Mindest-Rentenrate von 25 € erreichen. 

 Auszahlungsform für die Todesfall-Leistung 

(5) Auf Antrag des Anspruchsberechtigten bilden wir aus 
der „Kapitalleistung bei Tod“ gemäß Absatz 1 eine sofort 
beginnende Rentenversicherung auf sein Leben, sofern 
die Rente einen jährlichen Mindestbetrag von 300 € er-
reicht. Bei der Berechnung dieser Rente werden wir den 
Rechnungszins sowie die Annahmen über die künftige 
Lebenserwartung zugrunde legen, die wir bei Beginn der 

                      
*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir für jeden Versiche-

rungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt den Versiche-
rungsschutz gewährleisten zu können. Die Berechnung der De-
ckungsrückstellung unter Berücksichtigung der hierbei ange-
setzten Abschlusskosten erfolgt nach § 65 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG) und §§ 341e, 341f des Handelsge-
setzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen Rechtsverord-
nungen. Der Zinssatz für die Berechnung der Deckungsrück-
stellung beträgt für die gesamte Laufzeit des Vertrags jährlich 
garantiert 1,75 % (Rechnungszins). Die Kalkulation der bei Ver-
tragsabschluss garantierten Leistungen basiert auf Sterbewahr-
scheinlichkeiten der Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereini-
gung (DAV) 2004 R (Männer/Frauen) für Versicherungen mit 
überwiegendem Erlebensfallcharakter (Basistafel mit Trend-
funktion) ohne weitere Zu- und Abschläge, wegen der gesetzli-
chen Anforderung, Beiträge und Leistungen unabhängig vom 
Geschlecht zu berechnen, ausgehend von einem Verhältnis 
48 % Männer und 52 % Frauen gewichtet zu einer „mittleren“ 
Sterbewahrscheinlichkeit. 

Rentenzahlung bei neu abzuschließenden Rentenversi-
cherungen ansetzen. 

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer 
gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an 
den Überschüssen und Bewertungsreserven (Überschuss-
beteiligung). Die Überschüsse werden nach den Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen 
unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die zu diesem Zeit-
punkt vorhandenen Bewertungsreserven werden dabei im 
Anhang des Geschäftsberichtes ausgewiesen. Der Jahresab-
schluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer ge-
prüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen. 

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer  

a) Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus den Er-
trägen der Kapitalanlagen. Von den Nettoerträgen derje-
nigen Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungsleis-
tungen vorgesehen sind (§ 3 der Verordnung über die 
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversiche-
rung, Mindestzuführungsverordnung), erhalten die Ver-
sicherungsnehmer insgesamt mindestens den in dieser 
Verordnung genannten Prozentsatz. In der derzeitigen 
Fassung der Verordnung sind grundsätzlich 90 % vorge-
schrieben (§ 4 Abs. 3 Mindestzuführungsverordnung). 
Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge finan-
ziert, die für die garantierten Versicherungsleistungen 
benötigt werden. Die verbleibenden Mittel verwenden wir 
für die Überschussbeteiligung der Versicherungsneh-
mer. Weitere Überschüsse entstehen insbesondere 
dann, wenn die Rentenbezugszeit kürzer ist und die 
Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation ange-
nommen. Auch an diesen Überschüssen werden die 
Versicherungsnehmer angemessen beteiligt, und zwar 
nach derzeitiger Rechtslage am Risikoergebnis grund-
sätzlich zu mindestens 75 % und am übrigen Ergebnis 
(einschließlich Kosten) grundsätzlich zu mindestens 
50 % (§ 4 Abs. 4 und 5, § 5 Mindestzuführungsverord-
nung). 

b) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Überschuss bei. Wir haben deshalb 
gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen zu-
sammengefasst, um das jeweils versicherte Risiko zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus haben wir teilweise 
nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden 
Gewinnverbände genannt. Die Verteilung des Über-
schusses für die Versicherungsnehmer auf die einzelnen 
Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbände orientiert sich 
daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung 
beigetragen haben. Den Überschuss führen wir der 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit er 
nicht in Form der Direktgutschrift bereits unmittelbar den 
überschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben 
wird. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich 
nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen und 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hier-
von nach § 56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
(VAG) abweichen, soweit die Rückstellung nicht auf be-
reits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der 
derzeitigen Fassung des § 56a VAG können wir die die 
Rückstellung im Interesse der Versicherungsnehmer 
auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes, zum 
Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus den über-
schussberechtigten Versicherungsverträgen, die auf all-
gemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen 
sind, oder – sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund 
einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden 
Änderung der Verhältnisse angepasst werden müssen – 
zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen  
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c) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der 
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewer-
tungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, 
kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten aus-
zugleichen. Ein Teil der Bewertungsreserven fließt den 
Versicherungsnehmern gemäß § 153 Abs. 3 VVG unmit-
telbar zu. Hierzu wird die Höhe der Bewertungsreserven 
monatlich neu ermittelt. Der so ermittelte Wert wird den 
Verträgen nach dem in Absatz 7 beschriebenen Verfah-
ren unter den dort genannten Voraussetzungen zuge-
ordnet (§ 153 Abs. 3 VVG). Bei Beendigung der Anspar-
phase (durch Tod, Kündigung oder Erleben des verein-
barten Beginns der Rentenzahlung) teilen wir den für 
diesen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag Ihrer Versi-
cherung zur Hälfte zu. Auch während des Rentenbezugs 
werden wir Sie an den Bewertungsreserven beteiligen. 
Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung 
bleiben unberührt. 

(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-
ligung Ihres Vertrages 

 Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe Ihre Versiche-
rung gehört, können Sie dem Versicherungsschein ent-
nehmen. In Abhängigkeit von dieser Zuordnung erhält 
Ihre Versicherung jährlich Überschussanteile. Die Mittel 
für die Überschussanteile werden bei der Direktgutschrift 
zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finan-
ziert, ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung entnommen. Die Höhe der Überschussanteilsätze 
wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens 
auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. 
Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unse-
rem Geschäftsbericht, den Sie bei uns anfordern kön-
nen. 

(3) Ermittlung der Überschussanteile vor Beginn der 
Rentenzahlung 

 Vor Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie als Über-
schussbeteiligung jährliche Überschussanteile. Bei Be-
ginn der Rentenzahlung kann ein Schluss-Überschuss-
anteil hinzukommen (vgl. Absatz 6). Die jährlichen Über-
schussanteile teilen wir zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres zu. Endet die Dauer bis zum Beginn der 
Rentenzahlung nicht zum Ende eines Versicherungsjah-
res, erhalten Sie zum Beginn der Rentenzahlung einen 
anteiligen jährlichen Überschussanteil. Die jährlichen 
Überschussanteile bestehen aus einem Zins-Über-
schussanteil und einem Kosten-Überschussanteil. Der 
Zins-Überschussanteil wird im Verhältnis der Deckungs-
rückstellung zum Ende des jeweiligen Vorjahres bemes-
sen. Der Kosten-Überschussanteil wird im Verhältnis 
zum Einmalbeitrag bemessen. 

(4) Verwendung der Überschussanteile vor Beginn der 
Rentenzahlung 

 Solange die Rentenzahlung noch nicht begonnen hat, 
werden aus den jährlichen Überschussanteilen zusätzli-
che beitragsfreie Versicherungen (Rentenerhöhungen) 
entsprechend dem Tarif der Grundversicherung gebildet, 
deren Leistungen zusätzlich zu den garantierten Leis-
tungen fällig werden. Diese Rentenerhöhungen errei-
chen jeweils mindestens 85 % des Betrages, der sich 
ergibt, wenn wir bei ihrer Ermittlung die gleichen An-
nahmen über die künftige Lebenserwartung wie bei Ver-
tragsbeginn zugrunde legen. Liefern die Annahmen zur 
künftigen Lebenserwartung, die wir bei Ermittlung der 
Rentenerhöhung für neu abzuschließende Rentenversi-
cherungen zugrunde legen, eine größere Rentenerhö-
hung, so gilt für Ihren Vertrag diese größere Rentener-
höhung. Die Rentenerhöhungen sind als beitragsfreie 
Versicherungen wiederum überschussberechtigt. Bei 
vorzeitiger Beendigung der Versicherung durch Rück-
kauf oder Tod vor Beginn der Rentenzahlung sowie bei 
Inanspruchnahme der Kapitalabfindung wird die vorhan-
dene Deckungsrückstellung der gebildeten Rentenerhö-

hungen ausgezahlt. Dabei erhalten Sie einen anteiligen 
jährlichen Überschussanteil, wenn die vorzeitige Been-
digung nicht zum Ende eines Versicherungsjahres er-
folgt. Bei Beginn der Rentenzahlung wird der ggf. fällige 
Schluss-Überschussanteil (vgl. Absatz 6) sowie der auf 
die Versicherung entfallende Anteil an den Bewertungs-
reserven gemäß Absatz 7 zur Bildung einer festen Ren-
tenerhöhung verwendet. Diese Rentenerhöhung erreicht 
mindestens 85 % des Betrages, der sich ergibt, wenn wir 
bei ihrer Ermittlung die gleichen Annahmen über die 
künftige Lebenserwartung wie bei Vertragsbeginn 
zugrunde legen. Liefern die Annahmen zur künftigen Le-
benserwartung, die wir bei Beginn der Rentenzahlung 
für neu abzuschließende Rentenversicherungen zugrun-
de legen, eine größere Rentenerhöhung, so gilt für Ihren 
Vertrag diese größere Rentenerhöhung. 

(5) Ermittlung und Verwendung der Überschussanteile 
nach Beginn der Rentenzahlung 

a) Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie jährliche 
Zins- und Risiko-Überschussanteile jeweils unmittelbar 
vor dem Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung. Die 
Überschussanteile werden im Verhältnis der jeweiligen 
Deckungsrückstellung zum Zuteilungszeitpunkt bemes-
sen. 

b) Die Überschussanteile werden zum einen Teil zur Bil-
dung eines Rentenzuschlags und zum anderen Teil zur 
Bildung von Rentenerhöhungen oder stattdessen – so-
fern vereinbart – zur Bildung von alleinigen jährlichen 
Rentenerhöhungen verwendet. Ein Wechsel zwischen 
den vorgenannten Überschussverwendungsarten kann 
bis zu drei Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung 
beantragt werden. Der evtl. Rentenzuschlag setzt mit 
Beginn der Rentenzahlung ein. Die zukünftigen – aber 
noch nicht zugeteilten – Überschussanteile werden da-
bei unter der Annahme, dass die maßgebenden Über-
schussanteil-Sätze unverändert bleiben, so aufgeteilt, 
dass sich eine über die Rentenzahlungszeit gleich blei-
bende Rente aus diesen Überschussanteilen ergibt. Der 
Rentenzuschlag bleibt solange unverändert, wie sich die 
maßgebenden Überschussanteil-Sätze und Annahmen 
über die künftige Lebenserwartung nicht ändern. Bei ei-
ner späteren Reduzierung der Überschussanteil-Sätze 
oder Änderung der Annahmen über die künftige Le-
benserwartung kann der ursprünglich festgesetzte Ren-
tenzuschlag reduziert werden. Das bedeutet, dass die 
gesamte Rentenzahlung auch sinken kann. Die Renten-
erhöhungen entsprechen dem zugrunde liegenden Tarif 
und beginnen jeweils bei Zuteilung der Überschussantei-
le. Die jeweiligen Rentenerhöhungen bleiben in ihrer 
Höhe unverändert. Neu hinzu kommende Rentenerhö-
hungen führen somit grundsätzlich zu einer jährlich stei-
genden Gesamtrente. Ist eine Rentengarantiezeit vorge-
sehen, stimmt die Rentengarantiezeit des Rentenzu-
schlags und der Rentenerhöhungen mit der verbleiben-
den Rentengarantiezeit überein. Bei der Berechnung der 
jeweiligen Rentenerhöhungen werden wir die gleichen 
Annahmen über die künftige Lebenserwartung zugrunde 
legen, die wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhö-
hung bei neu abzuschließenden Rentenversicherungen 
ansetzen. 

c) Auch falls eine Abfindung der bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit noch ausstehenden garantierten Renten 
gemäß § 4 gezahlt wurde, gewähren wir im Verhältnis 
der verbliebenen Deckungsrückstellung während der 
Rentengarantiezeit jährliche Überschussanteile jeweils 
unmittelbar vor dem Jahrestag des Beginns der Renten-
zahlung, solange die versicherte Person lebt. Diese 
Überschussanteile werden verzinslich angesammelt und 
bei Tod der versicherten Person, spätestens zum Ablauf 
der Garantiezeit der Rente, ausgezahlt. Bei Wiederauf-
nahme der Rentenzahlung werden aus den dann zuge-
teilten Überschussanteilen jeweils sofort beginnende 
Rentenerhöhungen gebildet. 
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(6) Schluss-Überschussanteil 

 Bei Beginn der Rentenzahlung kann zu den Leistungen 
aus der jährlichen Überschussbeteiligung ein Schluss-
Überschussanteil hinzukommen. Dieser Schluss-Über-
schussanteil hängt von der Dauer bis zum Beginn der 
Rentenzahlung ab und bemisst sich nach der vertraglich 
garantierten Kapitalabfindung sowie zusätzlich nach der 
Deckungsrückstellung der Rentenerhöhungen aus der 
jährlichen Überschussbeteiligung. Der Schluss-Über-
schussanteil wird zur Bildung einer festen Rentenerhö-
hung verwendet (vgl. Absatz 4) oder ausgezahlt. Bei 
vorzeitiger Beendigung der Versicherung vor Beginn der 
Rentenzahlung durch Tod oder Rückkauf oder bei ge-
mäß § 3 vorverlegtem Beginn der Rentenzahlung kann 
zu den Leistungen aus der jährlichen Überschussbeteili-
gung ein von der zurückgelegten Vertragsdauer abhän-
giger Schluss-Überschussanteil hinzukommen. Dieser 
bemisst sich nach der dann erreichten Deckungsrück-
stellung der Versicherung einschließlich der Deckungs-
rückstellung der Rentenerhöhungen aus der jährlichen 
Überschussbeteiligung. Der so ermittelte Betrag wird mit 
7 % p. a. für die verbleibenden Jahre bis zum Beginn der 
Rentenzahlung diskontiert.  

(7) Bewertungsreserven 

 Bei Beginn der Rentenzahlung oder ihrer Kapitalabfin-
dung, bei vorherigem Tod der versicherten Person sowie 
bei einer Kündigung mit vollständiger Auszahlung des 
Rückkaufswertes der Versicherung wird eine Beteiligung 
an den Bewertungsreserven fällig. Voraussetzung dafür 
ist, dass sich für unsere Kapitalanlagen am maßgeben-
den Stichtag nach Berücksichtigung der aufsichtsrechtli-
chen Regelungen zur Kapitalausstattung unseres Unter-
nehmens positive Bewertungsreserven ergeben. Der 
maßgebende Stichtag ist in unserem Geschäftsbericht 
genannt. Von der Hälfte der an diesem Stichtag festge-
stellten Bewertungsreserven wird nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren der Teilbetrag ermittelt, der 
auf Ihren Versicherungsvertrag entfällt. Während des 
Rentenbezugs wird unter den gleichen Voraussetzungen 
am Ende eines jeden Versicherungsjahres eine Beteili-
gung an den Bewertungsreserven fällig. Den auf Ihren 
Versicherungsvertrag entfallenden Teilbetrag verwenden 
wir zur Bildung einer zusätzlichen Rentenerhöhung ge-
mäß Absatz 5 b). Der Vorstand unseres Unternehmens 
kann nach dem gleichen Verfahren wie dem für die Er-
mittlung des Schluss-Überschussanteils (vgl. Absatz 6) 
vor Beginn der Rentenzahlung für jeden Vertrag einen 
Mindestwert für die Beteiligung an den Bewertungsre-
serven bestimmen. Dieser Mindestwert wird auf den 
nach dem vorstehenden Verfahren für Ihren Versiche-
rungsvertrag ermittelten Anteil an den Bewertungsreser-
ven angerechnet. 

(8) Information über die Höhe der Überschussbeteili-
gung 

 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von 
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist dabei die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts. Aber 
auch die Entwicklung des versicherten Risikos und der 
Kosten sind von Bedeutung. Die Höhe der künftigen 
Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert wer-
den. Während der Vertragslaufzeit werden wir Sie ge-
mäß § 155 VVG nach Ablauf eines jeden Versicherungs-
jahres über den Stand Ihres Vertrags, insbesondere 
über die Höhe der erreichten Überschussbeteiligung, in-
formieren. 

Weitere versicherungsmathematische Hinweise sowie Erläu-
terungen finden Sie im Abschnitt zur Überschussbeteiligung in 
den „Informationen für den Versicherungsnehmer“. 

§ 3 Können Sie den Beginn der Rentenzahlung bzw. den 
Zeitpunkt ihrer Kapitalabfindung flexibel gestalten? 

(1) Statt der teilweisen oder vollständigen Kündigung mit 
Auszahlung des Betrags nach § 9 können Sie auch ver-
langen, dass der dabei verfügbare Betrag für die Bildung 
einer zum nächsten Monatsersten beginnenden Renten-
zahlung auf das Leben der versicherten Person verwen-
det wird, sofern die Mindestrente von jährlich 100 € bzw. 
– bei unterjährlicher Rentenzahlung – die Mindest-
Rentenrate von 25 € erreicht wird. Basis für die Ermitt-
lung der Rente sind außerdem die Rechnungsgrundla-
gen der Prämienkalkulation sowie das erreichte Alter 
zum gewählten Rentenbeginntermin. 

(2) Spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Beginn 
der Rentenzahlung können Sie schriftlich verlangen, 
dass die Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung ein-
malig verlängert wird, sofern die versicherte Person den 
ursprünglich vereinbarten Beginn der Rentenzahlung er-
lebt (Verlängerungsphase). Die Verlängerungsphase 
endet spätestens zum Beginn des Monats, in dem die 
versicherte Person das 85. Lebensjahr vollendet. Als 
tatsächlichen Rentenbeginntermin können Sie einen 
Monatsersten innerhalb der Verlängerungsphase, spä-
testens den Ablauf der Verlängerungsphase, wählen. 

(3) Basis für die Ermittlung der Rente gemäß Absatz 2 sind 
die Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation sowie 
das erreichte Alter und die zum gewählten Rentenbe-
ginntermin vorhandene Deckungsrückstellung. Diese 
kann wahlweise insgesamt oder nur zum Teil verrentet 
werden. Wird die Deckungsrückstellung nur zum Teil 
verrentet, wird aus dem übrig bleibenden Teil später, 
spätestens jedoch zum Ablauf der Verlängerungsphase 
eine weitere Rente gebildet. Sowohl die in Anspruch ge-
nommene (Teil-)Rente als auch die verbleibende Rente 
müssen die Mindestrente von jährlich 100 € bzw. – bei 
unterjährlicher Rentenzahlung – die Mindest-Rentenrate 
von 25 € erreichen.  

(4) Anstelle einer Rentenzahlung gemäß Absatz 2 können 
Sie eine einmalige Kapitalabfindung beantragen. In die-
sem Fall wird die zum gewählten Termin vorhandene 
Deckungsrückstellung ausgezahlt. Mit der Kapitalabfin-
dung erlischt die Versicherung. 

(5) Wird eine Rente gemäß Absatz 2 nur teilweise in An-
spruch genommen, können Sie anstelle einer weiteren 
Rente eine Kapitalabfindung beantragen. Die Ausübung 
des Kapitalwahlrechts ist für einen Monatsersten der 
Verlängerungsphase möglich, spätestens für den Ablauf 
der Verlängerungsphase. In diesem Fall wird die für die 
weitere Rente vorhandene Deckungsrückstellung aus-
gezahlt.  

§ 4 Sie wollen eine Abfindung der bis zum Ablauf der 
Rentengarantiezeit noch ausstehenden Renten? 

 Nach Zahlungsbeginn der Rente können Sie während 
der Garantiezeit der jeweiligen Rente (vgl. § 1 Abs. 1) 
die Auszahlung der mit jährlich 1,75 % (bei Erhöhungs-
versicherungen aus Sonderzahlungen gemäß § 7 mit 
dem ggf. abweichenden Rechnungszins) auf den Aus-
zahlungstermin diskontierten, bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit noch ausstehenden garantierten Renten 
– ganz oder teilweise – beantragen (Abfindung). Bei ei-
ner teilweisen Abfindung muss die verbleibende Rente 
einen jährlichen Mindestbetrag von 100 € bzw. – bei un-
terjährlicher Rentenzahlung – die Mindest-Rentenrate 
von 25 € erreichen. Auf Antrag des Anspruchsberechtig-
ten bilden wir aus dem Abfindungsbetrag eine sofort be-
ginnende Rentenversicherung auf sein Leben, sofern die 
Rente einen jährlichen Mindestbetrag von 300 € erreicht. 
Bei der Berechnung dieser Rente werden wir den Rech-
nungszins sowie die Annahmen über die künftige Le-
benserwartung zugrunde legen, die wir bei Beginn die-
ser Rentenzahlung bei neu abzuschließenden Renten-
versicherungen ansetzen. Die Renten, die nach Ablauf 
der Rentengarantiezeit fällig werden, werden durch die 
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Abfindung in ihrer garantierten Höhe nicht berührt. Die 
Abfindung der bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit 
noch ausstehenden garantierten Renten kann vom An-
spruchsberechtigten auch noch nach dem Tod der versi-
cherten Person beantragt werden. 

§ 5 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag ab-
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen 
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn. Allerdings entfällt unsere Leis-
tungspflicht bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl. 
§ 6 Abs. 2 und § 8). 

§ 6 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-
ten? 

 Zahlungsweise 

(1) Für Ihre Versicherung nach Tarif ADP zahlen Sie einen 
einzigen Betrag (Einmalbeitrag). 

 Beitragsfälligkeit 

(2) Der Einmalbeitrag wird sofort nach Abschluss des Versi-
cherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem mit Ihnen 
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Be-
ginn der Versicherung. 

 Übermittlung des Beitrags 

(3) Ihr Beitrag ist rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht 
(vgl. Absatz 2) alles getan haben, damit der Beitrag bei 
uns eingeht. Haben Sie uns eine Einzugsermächtigung 
für den Beitrag erteilt, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zu dem in Absatz 2 genannten Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte der fällige 
Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zah-
lungsaufforderung erfolgt.  

Die Gefahr und die Kosten für die Übermittlung des Bei-
trags tragen Sie. 

§ 7 Können Sie die Versicherungsleistungen durch Son-
derzahlungen erhöhen? 

 Sie haben das Recht, Ihre vertraglich vereinbarten Ver-
sicherungsleistungen der Grundversicherung durch eine 
oder mehrere Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 
mindestens 500 € zu erhöhen. Die Leistungsanpassung 
erfolgt grundsätzlich – soweit tariflich und aufgrund der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zulässig – innerhalb 
Ihres bestehenden Vertrags. In diesem Fall bilden wir 
aus einer Sonderzahlung eine Erhöhungsversicherung 
entsprechend dem Tarif der Grundversicherung, deren 
Beginn der Rentenzahlung mit der restlichen Dauer bis 
zum Beginn der Rentenzahlung der Grundversicherung 
übereinstimmt. Die Leistungen aus der Erhöhungsversi-
cherung ergeben sich aus dem am Erhöhungstermin er-
reichten Alter der versicherten Person sowie der restli-
chen Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung. Bei der 
Berechnung der zusätzlichen Rentenleistungen werden 
wir die gleichen Annahmen über die künftige Lebenser-
wartung und zum Rechnungszins zugrunde legen, die 
wir zum Zeitpunkt der Erhöhung bei neu abzuschließen-
den Rentenversicherungen ansetzen. 

 Auf Ihren Wunsch hin oder sofern die Leistungsanpas-
sung innerhalb Ihres bestehenden Vertrags nicht mög-
lich ist, erfolgt sie durch Abschluss eines zusätzlichen 
Vertrags, möglichst passend zum Tarif Ihres bestehen-
den Vertrags, dessen Dauer bis zum Beginn der Ren-
tenzahlung mit der restlichen Dauer bis zum Beginn der 

Rentenzahlung Ihres bestehenden Vertrags überein-
stimmt. 

§ 8 Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht 
rechtzeitig zahlen? 

(1) Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, 
können wir – solange die Zahlung nicht bewirkt ist und 
sofern Sie den Versicherungsvertrag nicht fristgerecht 
widerrufen haben – vom Versicherungsvertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, 
dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten 
haben.  

(2) Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles 
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht 
haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch grund-
sätzlich, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

§ 9 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 

 Kündigung 

(1) Vor dem Beginn der Rentenzahlung können Sie Ihre 
Versicherung jederzeit in Schriftform (d. h. durch ein ei-
genhändig unterschriebenes Schriftstück) zum Schluss 
eines jeden Monats kündigen. 

 Nach Beginn der Rentenzahlung können Sie nicht mehr 
kündigen. Sie können Ihre Versicherung auch teilweise 
kündigen, wenn die verbleibende Rente jährlich mindes-
tens 100 € bzw. – bei unterjährlicher Rentenzahlung – 
die einzelne Rentenzahlung mindestens 25 € (Mindest-
rente) beträgt. Bei teilweiser Kündigung gelten die fol-
genden Regelungen nur für den gekündigten Ver-
tragsteil. 

Auszahlungsbetrag 

(2) Wir zahlen nach Kündigung den  
• Rückkaufswert (Absatz 3 und 5), 
• vermindert um den Abzug (Absatz 4), 
• erhöht um die Überschussbeteiligung (Absatz 6). 

 Der Auszahlungsbetrag verringert sich um den noch 
nicht zurückgezahlten Darlehensbetrag bei einem evtl. 
Policendarlehen (vgl. § 11). 

 Rückkaufswert 

(3) Der Rückkaufswert ist nach § 169 des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) das nach anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrund-
lagen der Beitragskalkulation für den gemäß Absatz 1 
maßgebenden Kündigungstermin berechnete De-
ckungskapital des Vertrages. In jedem Fall beachten wir 
die aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze (siehe § 10 
Absatz 2 Satz 4) 

 Abzug 

(4) Wir vereinbaren mit Ihnen einen Abzug von dem gemäß 
Absatz 3 ermittelten Wert. Der Abzug beträgt 0,3 % des 
Einmalbeitrags, bei einer teilweisen Kündigung 0,3 % 
des Teils des Einmalbeitrags, der auf den gekündigten 
Anteil des Vertrags entfällt. Bei Kündigung bzw. Kapital-
abfindung zum vereinbarten Rentenbeginntermin sowie 
während der Verlängerungsphase erfolgt kein Abzug. 
Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Das ist 
im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug 
für angemessen, weil mit diesem Abzug der mit der 
Kündigung verbundene zusätzliche Verwaltungsaufwand 
ausgeglichen wird. Zudem wird damit ein Ausgleich für 
kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Wenn 

- 7 -



 

AVB ADP (12.12) / 6 

Sie uns nachweisen, dass der aufgrund Ihrer Kündigung 
von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger lie-
gen muss, wird er entsprechend herab gesetzt. Wenn 
Sie uns nachweisen, dass der Abzug überhaupt nicht 
gerechtfertigt ist, entfällt er. Weitere Erläuterungen sowie 
versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug und 
seiner Höhe finden Sie im Anhang zu den Versiche-
rungsbedingungen.  

 Herabsetzung des Rückkaufswerts im Ausnahmefall 

(5) Wir sind nach § 169 Abs. 6 VVG berechtigt, den nach 
Absatz 3 berechneten Betrag angemessen herabzuset-
zen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der 
Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch 
eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich 
aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflich-
tungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils 
auf ein Jahr befristet. 

 Überschussbeteiligung 

(6) Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 2 setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen 
aus 
• den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Überschussan-

teilen, soweit sie nicht bereits in dem nach den Ab-
sätzen 3 bis 5 berechneten Betrag enthalten sind, 

• einem Schluss-Überschussanteil, soweit ein solcher 
nach § 2 Abs. 6 für den Fall einer Kündigung vorge-
sehen ist,  

• den bei Kündigung vorhandenen, Ihrem Vertrag ge-
mäß § 2 Abs. 7 zuzuteilenden Bewertungsreserven. 

 Hinweis 

(7) Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie 
Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung 
ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Ver-
triebskosten (vgl. § 10) als Rückkaufswert nicht der ge-
samte Einmalbeitrag vorhanden. Der Rückkaufswert er-
reicht auch im 2. Versicherungsjahr nicht unbedingt den 
eingezahlten Einmalbeitrag. Nähere Informationen zum 
Rückkaufswert, seiner Höhe und darüber, in welchem 
Ausmaß er garantiert ist, können Sie der Tabelle der ga-
rantierten Rückkaufswerte in der Anlage zum Antrag für 
eine Rendite PLUS (nachfolgend „Antrag“ genannt) ent-
nehmen. 

 Keine Beitragsrückzahlung 

(8) Die Rückzahlung des Einmalbeitrags können Sie nicht 
verlangen. 

§ 10 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet? 

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in 
Ihrem Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie übrige Kosten. Zu 
den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbeson-
dere Abschlussprovisionen für den Versicherungsver-
mittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Ver-
triebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Aus-
fertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen, 
die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung ste-
hen, sowie Werbeaufwendungen. Die übrigen Kosten 
entfallen auf Service und Verwaltung. Die Höhe der ein-
kalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der 
übrigen Kosten können Sie dem Produktinformations-
blatt entnehmen. 

(2) Die Abschluss und Vertriebskosten in Höhe von bis zu 
3 % des Einmalbeitrags werden bei Vertragsbeginn vom 
Einmalbeitrag einbehalten. Die übrigen Kosten werden 
über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt. 

(3) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, 
dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur ein ent-
sprechend geringerer Betrag als der Einmalbeitrag für 

einen Rückkaufswert vorhanden ist (siehe § 9). Nähere 
Informationen können Sie der entsprechenden Tabelle in 
der Anlage zum Antrag entnehmen. 

§ 11 Sie wünschen ein Policendarlehen? 

 Vor Beginn der Rentenzahlung können Sie von uns ein 
von Ihnen zu verzinsendes Policendarlehen erhalten. 
Die maximale Höhe des Geldbetrags für das Policendar-
lehen richtet sich insbesondere nach dem erreichten 
Vertragswert. Einzelheiten zum Policendarlehens wer-
den in dem Darlehensvertrag geregelt. Ein Rechtsan-
spruch auf ein Policendarlehen besteht jedoch nicht. Auf 
Wunsch informieren wir Sie über die aktuellen Vertrags-
bedingungen zum Darlehensvertrag. 

§ 12 Zu welchen Anlässen können Sie die Versicherungs-
leistungen Ihrer Rentenversicherung ohne Gesund-
heitsprüfung anpassen? 

 Anpassungsgarantie für natürliche Personen als 
Versicherungsnehmer 

(1) Sofern eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse 
vor Beginn der Rentenzahlung für die versicherte Person 
eintritt, haben Sie innerhalb von sechs Monaten ab die-
sem Zeitpunkt – erstmals für ein Ereignis, das nach Ab-
lauf einer Wartefrist von fünf Jahren nach dem Versiche-
rungsbeginn eintritt – das Recht, eine Todesfall-Leistung 
in Höhe von bis zu 25.000 € ohne Gesundheitsprüfung 
gegen entsprechende Beitragszahlung zu versichern: 

• Erreichen der Volljährigkeit  

• Erstmalige Aufnahme einer Berufstätigkeit 
(einschließlich Beginn einer Berufsausbildung)  

• Abschluss der Berufsausbildung (einschließlich 
abgelegtem Hochschulexamen oder abgelegter 
Meisterprüfung)  

• Aufnahme einer selbstständigen hauptberuflichen 
Tätigkeit  

• Reduzierung oder Wegfall einer betrieblichen Alters-
versorgung zu Gunsten der versicherten Person  

• Gehaltssteigerung um mindestens 10 % gegenüber 
dem Vorjahr  

• Heirat oder Begründung einer Lebenspartnerschaft 
nach dem Gesetz über die Eingetragene Lebens-
partnerschaft 

• Ehescheidung oder Aufhebung einer Lebenspartner-
schaft nach dem Gesetz über die Eingetragene Le-
benspartnerschaft 

• Geburt eines Kindes  

• Adoption eines Kindes  

• Baubeginn oder Kauf einer Wohnimmobilie durch die 
versicherte Person oder ihren Ehepartner bzw. ein-
getragenen Lebenspartner 

 Gleichzeitig eintretende Ereignisse zählen jeweils sepa-
rat. Das Vorliegen der Voraussetzungen müssen Sie uns 
durch einen geeigneten Nachweis belegen. 

 Unabhängig von den oben beschriebenen Ereignissen 
haben Sie – vorbehaltlich der Einschränkung in Absatz 4 
– alle fünf Jahre ab dem Versicherungsbeginn das 
Recht, zum jeweiligen Versicherungsjahreswechsel eine 
Todesfall-Leistung von bis zu 25.000 € ohne Gesund-
heitsprüfung gegen entsprechende Beitragszahlung zu 
versichern. 
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(2) Die Anpassungsgarantie besteht nicht bzw. erlischt, 
wenn  

• die versicherte Person das 50. Lebensjahr vollendet 
hat oder 

• wenn aus anderen Verträgen bei unserer Gesell-
schaft Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit, Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit der versicherten Person 
beantragt oder erbracht werden bzw. wurden. 

 Gegenstand und Umfang der Leistungsanpassung 

(3) Die Leistungsanpassung erfolgt durch Abschluss einer 
zusätzlichen Versicherung im Rahmen unserer tarifli-
chen Möglichkeiten. Dabei handelt es sich um eine neue 
Versicherung mit eigenen Versicherungsbedingungen 
nach Maßgabe eines zu diesem Zeitpunkt geltenden Ta-
rifs entsprechend Ihrer Wahl. Die neue Versicherung 
wird für dieselbe versicherte Person wie bei der ur-
sprünglichen Versicherung abgeschlossen, wobei die 
Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung bzw. Versi-
cherungsdauer spätestens zu dem entsprechenden 
Termin wie bei der ursprünglichen Versicherung endet.  

(4) Die anfänglich versicherte Todesfallsumme sämtlicher 
nicht planmäßiger Erhöhungsversicherungen (ein-
schließlich solcher zu anderen Tarifen), die innerhalb 
von fünf Jahren bei unserer Gesellschaft für dieselbe 
versicherte Person ohne Gesundheitsprüfung abge-
schlossen werden, ist auf 75.000 € begrenzt. Bei den 
vorgenannten Höchstsummen werden ein evtl. Todes-
fallbonus aus der Überschussbeteiligung bei Risiko-
Lebensversicherungen sowie evtl. Hinterbliebenenrenten 
angerechnet. 25.000 € Todesfallschutz entsprechen 
hierbei einer jährlichen Hinterbliebenenrente von 
1.000 €. 

§ 13 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleis-
tung verlangt wird? 

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 
gegen Vorlage des Versicherungsscheins. Wird die Ver-
sicherungsleistung in Form der Rente gezahlt, können 
wir die Vorlage eines amtlichen Zeugnisses über den 
Tag der Geburt der versicherten Person verlangen. 

(2) Wir können vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten 
ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die ver-
sicherte Person noch lebt. 

(3) Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich 
anzuzeigen. Neben den in Absatz 1 genannten Unterla-
gen ist uns eine beglaubigte Kopie der Sterbeurkunde 
einzureichen.  

(4) Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten trägt der-
jenige, der die Versicherungsleistung beansprucht. 

§ 14 Wo und wann erfüllen wir unsere Leistungsverpflich-
tungen, und wann verjähren Ihre Ansprüche? 

(1) Erfüllungsort für die Leistung ist der Sitz unserer Gesell-
schaft in Aachen oder unserer jeweiligen Kundenservi-
ce-Direktion. Unsere Leistungsverpflichtung ist rechtzei-
tig erfüllt, wenn wir die Leistung nach Vorliegen der Leis-
tungsvoraussetzungen und Abschluss unserer Prüfung 
an den Empfangsberechtigten überweisen. Die Kosten 
der Überweisung trägt der Empfangsberechtigte; die Ge-
fahr tragen wir, außer bei Überweisungen in Länder au-
ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. 

(2) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden 
kann. 

(3) Haben wir die verlangte Leistung abgelehnt, können Sie 
Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen (vgl. § 21). 

Erfolgt dies innerhalb der Verjährungsfrist gemäß Ab-
satz 2, wird dadurch die Verjährung gehemmt. 

§ 15 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als 
berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in 
Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass 
uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist. 

(2) In den Fällen des § 17 Abs. 3 brauchen wir den Nach-
weis der Berechtigung nur dann anzuerkennen, wenn 
uns die schriftliche Anzeige des bisher Berechtigten vor-
liegt. 

§ 16 Was gilt bei einer Änderung Ihrer Postanschrift und 
Ihres Namens sowie bei Auslandsaufenthalten? 

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns un-
verzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie 
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende Wil-
lenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns 
zuletzt bekannte Anschrift absenden können. In diesem 
Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung 
des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt 
auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebe-
trieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung 
verlegt haben. 

(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Wenn Sie sich 
längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
aufhalten, bitten wir Sie, uns eine im Inland ansässige 
Person zu benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mit-
teilungen für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbe-
vollmächtigter). 

§ 17 Wer erhält die Versicherungsleistungen (Bezugs-
recht, Abtretung, Verpfändung)? 

(1) Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen 
wir an Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ih-
re Erben, falls Sie uns keine andere Person benannt ha-
ben, die die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
bei deren Fälligkeit erwerben soll (Bezugsberechtigter). 
Bis zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht 
jederzeit widerrufen (vgl. auch Absatz 3). 

(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre 
Erklärung erhalten haben und wir Ihnen schriftlich bestä-
tigt haben, dass der Widerruf des Bezugsrechts ausge-
schlossen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zu-
stimmung des von Ihnen Benannten aufgehoben wer-
den. 

(3) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts 
(vgl. Absatz 1 und 2) sind uns gegenüber nur und erst 
dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtig-
ten schriftlich angezeigt worden sind. Das Gleiche gilt für 
die Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen aus 
dem Versicherungsvertrag, soweit derartige Verfügun-
gen überhaupt rechtlich möglich sind. Bezugsrechtsver-
fügungen werden ferner nur dann wirksam, wenn sie uns 
bis zur jeweiligen Fälligkeit von Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag zugehen. Der bisherige Berechtig-
te sind im Regelfall Sie; es können aber auch andere 
Personen sein, sofern Sie z. B. bereits vorher Verfügun-
gen (Abtretungen, Verpfändungen, unwiderrufliches Be-
zugsrecht) vorgenommen haben. 
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§ 18 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rech-
nung? 

(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen 
ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, 
können wir die in solchen Fällen durchschnittlich entste-
henden Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag ge-
sondert in Rechnung stellen. Dies gilt bei  
• Durchführung von Vertragsänderungen  
• Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen. 

 § 13 Abs. 4 bleibt unberührt. 

Die Höhe der Kosten kann sich während der Vertrags-
laufzeit ändern. Eine Übersicht über die jeweils aktuellen 
Kostensätze können Sie bei uns anfordern. 

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen 
Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ih-
rem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder 
der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern sind, 
entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird – im letzteren 
Falle – entsprechend herabgesetzt. 

§ 19 Können Steuern und öffentliche Abgaben anfallen? 

 Ihr Versicherungsvertrag unterliegt der Besteuerung und 
der Abgabenordnung des Staates, in dem Sie Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Dies gilt 
auch im Falle Ihres Umzugs in einen anderen Staat nach 
Abschluss Ihres Versicherungsvertrags. Wir sind berech-
tigt, Ihnen als Schuldner etwa anfallende Steuern und 
Abgaben in vollem Umfang zu belasten. 

§ 20 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 

 Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 

§ 21 Wo ist der Gerichtsstand? 

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unse-

rem Geschäftssitz in Aachen oder unserer für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Kundenservice-Direktion. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk er 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

(2) Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht nach seinem Sitz oder sei-
ner Niederlassung. 

(3) Verlegen Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen 
Staat außerhalb der Europäischen Union, Islands, Nor-
wegens oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staates 
zuständig, in dem wir unseren Sitz haben. 

§ 22 Welche Vertragsbestimmungen können geändert 
werden? 

(1) Ist eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch höchstrichterliche Entschei-
dung oder durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für 
unwirksam erklärt worden, können wir sie durch eine 
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des 
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an 
dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspar-
tei auch unter Berücksichtigung der Interessen der ande-
ren Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 
würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie un-
ter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versi-
cherungsnehmer angemessen berücksichtigt. 

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, 
nachdem wir Ihnen die neue Regelung und die hierfür 
maßgeblichen Gründe mitgeteilt haben, Vertragsbe-
standteil. 

 
 

Anhang der AVB zur Kündigung Ihrer Versicherung 
 
Bei Ihrer Versicherung handelt es sich um ein langfristig kal-
kuliertes Produkt, bei dem schon bei Vertragsschluss eine ga-
rantierte Rente fest zugesagt wird. Wir dürfen dieses Leis-
tungsversprechen nur unter Berücksichtigung angemessener 
versicherungsmathematischer Annahmen abgeben. 

Beiträge und Leistungen werden unter der Annahme berech-
net, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die durch 
eine Kündigung entstehenden Belastungen für den Bestand 
müssen daher von den kündigenden Versicherungsnehmern 
getragen werden. Würden diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung gestellt, könnte der Versiche-
rungsschutz nur ungleich teurer angeboten werden. 

Wesentliches Kriterium ist schließlich der Gedanke der Risi-
kogemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der Pro-
duktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchführung des 
Vertrages stets darauf achten, dass die Belange der Gesamt-
heit der Versicherungsnehmer gewahrt werden. 

Wenn Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei stel-
len, kann das für Sie Nachteile haben. Bei der Berechnung 
des Auszahlungsbetrags nehmen wir den jeweiligen in den 
Versicherungsbedingungen vereinbarten Abzug vor. Der Ab-
zug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Das ist im Zweifel 
von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug für angemes-
sen, weil bei seiner Kalkulation folgende Umstände berück-
sichtigt werden: 

Ausgleich für Verwaltungsaufwand 
Die Bearbeitung einer Kündigung ist für uns mit Verwal-
tungsaufwand verbunden, der nicht in den Kostenanteilen 
des von Ihnen gezahlten Beitrags berücksichtigt ist. Aus 
diesem Grund behalten wir bei Rückkauf von der De-
ckungsrückstellung einen Abzug für diese Verwaltungs-
aufwendungen ein. 

Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital 
Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist möglich, 
weil ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch die Versicherungsnehmergemeinschaft 
zur Verfügung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-
venzmitteln. Während der Laufzeit muss der Vertrag daher 
Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei Vertragskündi-
gung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Be-
stand verloren und müssen deshalb im Rahmen des Ab-
zugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risi-
kokapital ist regelmäßig für alle Versicherungsnehmer die 
günstigste Finanzierungsmöglichkeit von Optionen und 
Garantien, da eine Finanzierung über externes Kapital 
wesentlich teurer wäre. 

Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund Ihrer Kündi-
gung von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger lie-
gen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns 
nachweisen, dass der Abzug überhaupt nicht gerechtfertigt 
ist, entfällt er. 
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Informationen für den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen 
nach Tarif ADP – Rendite PLUS 
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Allgemeine Informationen 
 
1. Wer ist Ihr Vertragspartner? 

Ihr Versicherer ist die AachenMünchener Lebensversicherung 
AG mit Sitz in Aachen, Registergericht Aachen – HR B 722.  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister 
Vorstand: Michael Westkamp (Vorsitzender),  
 Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger 
Hausanschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Postanschrift: 52054 Aachen 
Internet: www.amv.de 

2. Was ist unsere Hauptgeschäftstätigkeit, und welche 
Aufsichtsbehörde ist für Ihre Versicherung zustän-
dig?  

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb aller Arten der 
Lebensversicherung. Die für Ihre Versicherung zuständige 
Aufsichtsbehörde lautet: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
– Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht –  
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn  
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn 

3. Sind Ihre Versicherungsansprüche abgesichert? 

Zur Absicherung der Ansprüche aus einer Lebensversiche-
rung besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der 
Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 / 43 G, 
10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Siche-
rungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den 
Sicherungsfonds übertragen. Durch den Fonds sind die An-
sprüche der Versicherungsnehmer, der versicherten Perso-
nen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Ver-
sicherungsvertrag begünstigter Personen geschützt. Die 
AachenMünchener Lebensversicherung AG gehört dem Si-
cherungsfonds an. 

4. Welche Bedingungen gelten für Ihr Versicherungs-
verhältnis? 

Für Ihr Versicherungsverhältnis gelten die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für Rentenversicherungen nach Tarif 
ADP. Die Versicherungsbedingungen, die wir für Sie auf einer 
CD gespeichert haben, werden Ihnen vor Antragstellung aus-
gehändigt.  

5. Welche Versicherungsleistungen sichern wir Ihnen 
zu, in welcher Höhe sind sie garantiert und wann 
werden sie fällig?  

Art und Fälligkeit unserer Versicherungsleistungen haben wir 
in den für Ihren Vertrag maßgebenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen festgelegt.  
 
Die individuellen Leistungsangaben zu Ihrer Versicherung und 
die weiteren für Ihren Vertrag maßgeblichen Daten können 
Sie dem Antrag für eine „Rendite PLUS“ (nachfolgend „An-
trag“ genannt) entnehmen. Dort geben wir auch an, welche 
Leistungen für die gesamte Vertragsdauer garantiert sind. Zu 
diesen garantierten Leistungen können noch Leistungen aus 
der Überschussbeteiligung hinzukommen, die wir vorab in ih-
rer Höhe nicht angeben können, da sie von der zukünftigen 
Überschussentwicklung unseres Unternehmens abhängen. 
Die Leistungen aus den Überschussanteilen garantieren wir 
auch, sobald wir sie Ihrer Versicherung einzelvertraglich zu-
geteilt haben. Falls wir zu Rentenbeginn einen Rentenzu-
schlag aus der Überschussbeteiligung bilden, können wir sei-
ne Höhe allerdings nicht für die gesamte Dauer unserer Ren-
tenzahlung garantieren. Denn wir legen hierbei zukünftige, 
noch nicht zugeteilte Überschussanteile unter der Annahme 
zugrunde, dass die maßgebenden Überschussanteil-Sätze 
unverändert bleiben. 

6. Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu Ihrer Versiche-
rung, und fallen für Sie zusätzliche Kosten an?  

Im Antrag nennen wir den gesamten tariflichen Einmalbeitrag 
zu Ihrer Versicherung. Zusätzliche Kosten entstehen Ihnen 
nicht. 

7. Was müssen Sie über die Beitragszahlung wissen?  

Vereinbarungsgemäß zahlen Sie Ihren Beitrag in einem einzi-
gen Betrag. 
 
Ihr Einmalbeitrag wird sofort nach Abschluss Ihres Versiche-
rungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. 
 
Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, bu-
chen wir den Einmalbeitrag von dem uns angegebenen Konto 
ab. 

8.  Wann beginnen Ihre Versicherung und Ihr Versiche-
rungsschutz, und wie lange dauert die Frist, wäh-
rend der wir Ihren Antrag annehmen können? 

Den Beginn der Versicherung sowie den vereinbarten Beginn 
der Rentenzahlung finden Sie im Antrag. 
 
Ihr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir Ihren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, frühestens jedoch zu dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass wir grundsätzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet 
sind, wenn wir Ihren Einmalbeitrag erhalten haben.  
 
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung für die Beiträge er-
teilt haben, gilt Ihr Einmalbeitrag zum Fälligkeitstermin (Ab-
schluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn zum 
Abbuchungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden ist. 
Über den Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem 
Anschreiben zum Versicherungsschein. Hat unser Abbu-
chungsversuch keinen Erfolg, so gilt der Einmalbeitrag als 
nicht gezahlt. 

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Einmalbei-
trags 

Zahlen Sie Ihren Einmalbeitrag nicht rechtzeitig, beginnt un-
sere Leistungspflicht frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie den Beitrag zahlen. Falls also vor diesem Zeitpunkt ein 
Versicherungsfall eintreten sollte, haben Sie keinen Anspruch 
auf unsere Leistung. Gleichwohl sind wir bereits ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die nicht rechtzeitige Bei-
tragszahlung nicht zu vertreten haben.  
 
Sollten Sie Ihren Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kön-
nen wir auch vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zah-
lung nicht bewirkt haben. Unser Rücktrittsrecht ist allerdings 
ausgeschossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.  

Annahmefrist für Ihren Antrag 

Ihren Antrag können wir innerhalb von sechs Wochen an-
nehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit Ihrer Antragsunter-
zeichnung.  

9. Können Sie Ihre Vertragserklärung nach dem Ver-
tragsabschluss noch widerrufen? 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. durch Brief, Fax 
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Ver-
sicherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, die 
vorliegenden Informationen für den Versicherungsnehmer 
einschließlich der Belehrung über das Widerrufsrecht und die 
Folgen eines Widerrufs im Antrag sowie den Versicherungs-
schein erhalten haben. Um die Frist zu wahren, genügt es, 
wenn Sie Ihren Widerruf rechtzeitig absenden. Der Widerruf 
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ist zu richten an die AachenMünchener Lebensversicherung 
AG, Sachsenring 91, 50677 Köln bzw. – bei einem Widerruf 
per Fax – an die Telefax-Nummer 0221/33 95 78 28. 

Widerrufsfolgen 

Sobald Ihr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an Ih-
ren Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir Ihnen zu die-
sem Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten haben, 
endet dieser. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten; dafür 
zahlen wir Ihnen einen gegebenenfalls vorhandenen Rück-
kaufswert einschließlich Überschussbeteiligung. Dies gilt je-
doch nur, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie 
eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versi-
cherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten 
wir Ihnen Ihren gesamten Beitrag. Wir zahlen den Ihnen je-
weils zustehenden Betrag unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs.  

10. Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag? 

Ihre Rentenversicherung läuft grundsätzlich solange, wie die 
versicherte Person lebt. Stirbt sie nach Rentenbeginn wäh-
rend der vereinbarten Garantiezeit der Rente, erlischt die 
Versicherung mit Ablauf der Rentengarantiezeit. Die Versi-
cherung endet ferner bei einer vollständigen Kapitalabfindung 
oder wenn wir bei Tod der versicherten Person während der 
Garantiezeit der Rente die noch ausstehenden garantierten 
Renten auf Wunsch des Anspruchsberechtigten abgefunden 
haben. 

11. Können Sie Ihren Versicherungsvertrag vorzeitig 
beenden?  

Solange unsere Rentenzahlung noch nicht begonnen hat, 
können Sie Ihre Versicherung ganz oder teilweise kündigen; 
die maßgeblichen Regelungen hierzu finden Sie in dem zu-
gehörigen Paragrafen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen. Für den Fall einer teilweisen Kündigung nennen wir 
dort auch die Mindestbeträge, welche die verbleibenden Leis-
tungen noch erreichen müssen. 
 
Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kündigung Ihrer Versiche-
rung für Sie mit Nachteilen verbunden sein kann. Informatio-
nen zur Höhe der Rückkaufswerte erhalten Sie unter der 
nachfolgenden Nr. 17.  

12. Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag 
anwendbar, und welches Gericht ist für eventuelle 
Klagen aus dem Vertrag zuständig? 

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG). 
 
Dem Paragrafen „Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen können Sie entnehmen, wel-
ches Gericht jeweils zuständig ist, falls Sie oder wir eine Kla-
ge aus dem Versicherungsvertrag erheben. 

13. In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen 
und Kundeninformationen verfasst, und in welcher 
Sprache kommunizieren wir mit Ihnen während der 
Laufzeit des Vertrags? 

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninfor-
mationen in deutscher Sprache mit. Auch während der Ver-
tragslaufzeit verständigen wir uns mit Ihnen in Deutsch. 

14. An wen können Sie sich bei Fragen oder Beschwer-
den wenden? 

Bei Fragen oder Beschwerden zu Ihrer Versicherung wenden 
Sie sich bitte an Ihren Vermögensberater. Er (oder sie) ist 

gerne bereit, Ihnen behilflich zu sein. Auskünfte erteilt Ihnen 
ferner die Kundenservice-Direktion, die für die Betreuung Ih-
res Vertrags zuständig ist. Die jeweiligen Adressen und Tele-
fonnummern sind dem Begleitschreiben zu Ihrem Versiche-
rungsschein zu entnehmen. Sollte dennoch einmal ein Prob-
lem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, können Sie Ihr An-
liegen auch direkt an folgende Adresse richten: 

 
Vorstand der 
AachenMünchener Lebensversicherung AG 
Referat Kundenbeschwerden 
52054 Aachen 

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann. Sie können deshalb innerhalb von acht Wochen 
nach Erhalt unserer Nachricht das kostenlose, außergerichtli-
che Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 

 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Telefon: 0800 369600 
Telefax: 0800 369900 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Schließlich können Sie sich bei Beschwerden auch an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (siehe Nr. 2) 
wenden. Darüber hinaus steht es Ihnen selbstverständlich 
frei, den Rechtsweg zu beschreiten. 

Besondere Informationen 
bei Rentenversicherungen  
 
15. Welche Kosten sind in Ihren Beitrag eingerechnet?  

Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die übrigen Kosten 
haben wir bei der Kalkulation Ihres Einmalbeitrags bereits be-
rücksichtigt. Weitere Angaben enthält Nr. 3 im Produktinfor-
mationsblatt, das Sie zusammen mit dem Antrag erhalten. 

16. Welche Berechnungsgrundsätze und Maßstäbe gel-
ten für die Überschussermittlung und Überschuss-
beteiligung bei Rentenversicherungen? 

Charakteristisch für die Rentenversicherung sind die langfris-
tigen Garantien, die wir Ihnen vor allem zu den lebenslangen 
Rentenzahlungen geben. Diese Garantien erfordern von uns 
eine vorsichtige Tarifkalkulation. Wir müssen insbesondere 
ausreichend Vorsorge für Veränderungen der Kapitalmärkte 
treffen, darüber hinaus aber auch für eine ungünstige Ent-
wicklung der versicherten Risiken und für Kostensteigerun-
gen. Unsere vorsichtigen Annahmen führen zu Überschüs-
sen, an denen wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer 
beteiligen.  

Wie entstehen die Überschüsse? 

Überschüsse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalanla-
ge-, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Überschüsse 
sind umso größer, je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik 
ist, je günstiger der Risikoverlauf ist und je sparsamer wir 
wirtschaften.  

• Kapitalanlageergebnis 

Ein wesentlicher Teil des Überschusses stammt aus den Er-
trägen der Kapitalanlagen. Damit wir unsere Verpflichtungen 
aus den Versicherungsverträgen jederzeit erfüllen können, 
müssen wir eine Deckungsrückstellung bilden und Mittel in 
entsprechender Höhe anlegen (z. B. in festverzinslichen Wert-
papieren, Hypotheken, Darlehen, Aktien und Immobilien). 
Dies überwachen unser Verantwortlicher Aktuar und unser 
Treuhänder des Sicherungsvermögens. Bei der Berechnung 
der Deckungsrückstellung wird ein Zinssatz von 1,75 % p. a. 
zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass sich die Vermögens-
werte mindestens in dieser Höhe verzinsen müssen. In der 
Regel übersteigen die Kapitalerträge diesen Mindestzins, da 
wir das Vermögen nach den Prinzipien möglichst großer Ren-
tabilität und Sicherheit anlegen. Außerdem beachten wir den 
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wichtigen Grundsatz der Mischung und Streuung. Dadurch 
lassen sich bei gleichem Risiko höhere Renditen erzielen, 
weil sich Ertragsschwankungen teilweise untereinander aus-
gleichen. 
 
Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich natürlich auch die 
Aufwendungen für das Management der Kapitalanlagen, Ab-
schreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung von Be-
wertungsreserven aus. Kapitalanlagen des Sicherungsvermö-
gens dürfen höchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewertet werden. Einen Einfluss auf die Bewer-
tung hat auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft halten wol-
len (Anlagevermögen) oder nur vorübergehend (Umlaufver-
mögen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermögens ist im Fal-
le einer Wertminderung überschussmindernd auf den Wert 
zum Bilanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanlagen des 
Anlagevermögens muss dagegen nur bei einer voraussicht-
lich dauerhaften Wertminderung abgeschrieben werden. 
Wurden in der Vergangenheit Abschreibungen vorgenommen 
und steigt der Wert der Kapitalanlagen wieder, dann ist der 
Wertansatz in der Bilanz entsprechend zu erhöhen 
(sog. Wertaufholungsgebot). Dies führt zu einem höheren 
Überschuss. Obergrenze für diese Zuschreibung sind bei bei-
den Vermögensarten die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten. Auch dies ist eine Ausprägung des Vorsichtsprinzips. 

Wir möchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:  

Wenn wir für 100.000 € Aktien einer Gesellschaft gekauft 
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 € 
anzusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 
150.000 € haben, unabhängig davon, ob es sich um Anla-
ge- oder Umlaufvermögen handelt. Beträgt der Wert der 
Aktien zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 €, 
dann ist bei Aktien des Umlaufvermögens dieser Betrag für 
den Wertansatz in der Bilanz maßgebend. Bei Aktien des 
Anlagevermögens besteht dagegen nur dann eine Ver-
pflichtung zur Abschreibung auf 80.000 €, wenn eine vor-
aussichtliche dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei vorü-
bergehender Wertminderung können die Aktien weiterhin 
mit 100.000 € in der Bilanz ausgewiesen werden. Wurde 
eine Abschreibung im Umlauf- oder Anlagevermögen auf 
80.000 € vorgenommen und steigt der Kurswert der Aktien 
bis zum nächsten Bilanzstichtag wieder auf z. B. 120.000 € 
an, dann ist eine Zuschreibung von 20.000 € vorzunehmen 
und in der Bilanz sind wieder die ursprünglichen Anschaf-
fungskosten von 100.000 € auszuweisen.  

 
Steigt der Wert der Kapitalanlagen über die Anschaffungskos-
ten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden ei-
nen Puffer, um kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten 
auszugleichen. Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie im 
Paragrafen „Wie sind Sie an den Überschüssen beteiligt?“ der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen.  

• Risikoergebnis 

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen über 
den Eintritt von Versicherungsfällen zugrunde gelegt. Dadurch 
wird insbesondere sichergestellt, dass die vertraglichen Ren-
tenleistungen langfristig auch dann noch erfüllt werden kön-
nen, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung aller Ren-
tenversicherten steigt. Ist die Dauer des Rentenbezugs dage-
gen in der Realität kürzer als kalkuliert, entstehen Risikoüber-
schüsse. 

• Kostenergebnis 

Ebenso haben wir auch Annahmen über die zukünftige Kos-
tenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als kal-
kuliert, entstehen Kostenüberschüsse. 

Wie werden die Überschüsse ermittelt und festgestellt? 

Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen unseres 
Jahresabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von 
einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer 
Aufsichtsbehörde einzureichen.  

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den 
Überschüssen, und wie erfolgt die Überschussbeteili-
gung Ihres Vertrags? 

Die von uns erwirtschafteten Überschüsse kommen zum ganz 
überwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der 
übrige Teil wird an die Aktionäre ausgeschüttet bzw. den 
Rücklagen des Unternehmens zugeführt. Über die Grundsät-
ze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer gibt Ihnen der zugehörige Abschnitt des Para-
grafen „Wie sind Sie an den Überschüssen beteiligt?“ der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen Auskunft. 
 
Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Überschuss beitragen, fassen wir gleich-
artige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Krite-
rium für die Bildung einer solchen Gruppe ist die Art der Kapi-
talanlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B. 
konventionelle, d. h. nicht fondsgebundene Rentenversiche-
rungen, fondsgebundene Rentenversicherungen und Risiko-
versicherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Dar-
über hinaus haben wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien 
innerhalb der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet; diese 
werden Gewinnverbände genannt. 
 
Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen des in 
Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverbandes in-
nerhalb der dort ebenfalls aufgeführten Bestandsgruppe. Wir 
teilen Ihrer Versicherung in der Regel jährliche Überschuss-
anteile zu. Darüber hinaus können zu Beginn der Rentenzah-
lung oder bei einer vorherigen Beendigung Ihrer Versicherung 
ein Schluss-Überschussanteil sowie eventuell vorhandene 
Bewertungsreserven hinzukommen. Während der Rentenzah-
lung kann sich unter den in dem Paragrafen „Wie erfolgt die 
Überschussbeteiligung?“ der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen genannten Voraussetzungen eine Beteiligung an 
eventuell vorhandenen Bewertungsreserven ergeben. 
 
Die Höhe der Überschussanteil-Sätze wird jedes Jahr vom 
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Über-
schussanteil-Sätze in unserem Geschäftsbericht. Den Ge-
schäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfordern. Die 
Höhe der künftigen Überschussbeteiligung ist über das 
erste Versicherungsjahr hinaus nicht garantiert. 

Wie verwenden wir die laufenden Überschussanteile Ihrer 
Versicherung? 

In der Anlage zum Antrag haben wir dargelegt, wie wir die 
Überschussanteile zu Ihrer Versicherung vor und nach Ren-
tenbeginn verwenden. Erläuterungen zur Überschussverwen-
dung können Sie dem zugehörigen Paragrafen der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen entnehmen. 

Versicherungsmathematische Hinweise:  

Die Bemessungsgrößen für die Überschussanteile werden 
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation 
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen der Versi-
cherung basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbeta-
feln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R (Män-
ner/Frauen) für Versicherungen mit überwiegendem Erlebens-
fallcharakter (Basistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu- 
und Abschläge, wegen der gesetzlichen Anforderung, Beiträ-
ge und Leistungen unabhängig vom Geschlecht zu berech-
nen, ausgehend von einem Verhältnis 48 % Männer und 52 % 
Frauen gewichtet zu einer „mittleren“ Sterbewahrscheinlich-
keit. Als Rechnungszins werden 1,75 % p. a. angesetzt. 

17. Wie hoch ist der Rückkaufswert im Falle einer Kün-
digung, und inwieweit ist diese Leistung bei Ver-
tragsabschluss garantiert?  

Unter Nr. 11 haben wir bereits auf die grundsätzlichen Vor-
aussetzungen hingewiesen, unter denen Sie Ihre Versiche-
rung kündigen können. 
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Bei einer Kündigung vor dem vereinbarten Rentenbeginn er-
halten Sie den Rückkaufswert, vermindert um einen Abzug, 
ggf. erhöht um Leistungen aus der Überschussbeteiligung. 
Der Rückkaufswert orientiert sich an der Deckungsrückstel-
lung zum maßgebenden Kündigungstermin.  
 
Der Auszahlungsbetrag bei Kündigung erreicht mindestens 
die bei Vertragsabschluss vereinbarten Garantiebeträge. Eine 
Übersicht dieser Garantiewerte ist in der Anlage zum Antrag 
abgedruckt. 

18. Welche Steuerregelungen gelten allgemein für Ren-
tenversicherungen nach Tarif ADP? 

Die nachstehenden Angaben über die Steuerregelungen gel-
ten insoweit, als das deutsche Steuerrecht Anwendung findet. 
Letzteres setzt grundsätzlich voraus, dass der Versiche-
rungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland hat. 
 
Bei den Ausführungen handelt es sich lediglich um allgemeine 
Angaben. Verbindliche Auskünfte über die steuerliche Be-
handlung von Beiträgen oder Versicherungsleistungen dürfen 
Ihnen außer dem zuständigen Finanzamt nur die im Steuer-
beratungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere 
Steuerberater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt, 
Sie steuerlich zu beraten. Für die Richtigkeit und Vollständig-
keit dieser Informationen sowie für Angaben von Vermittlern 
zu steuerlichen Fragen übernehmen wir keine Haftung. 
 
Die Ausführungen entsprechen dem Stand September 2012 
der Steuergesetzgebung. Hierzu zählen insbesondere die Be-
stimmungen des Alterseinkünftegesetzes vom 05.07.2004 
(Bundesgesetzblatt 2004 Teil I S. 1427, Bundessteuer-
blatt 2004 Teil I S. 554). Die Anwendung der Steuerregelun-
gen auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch während der 
Laufzeit des Vertrags noch ändern. Insbesondere kann sich 
aus der Änderung von Gesetzen, Verordnungen und Verwal-
tungsanweisungen oder auch der Rechtsprechung während 
der weiteren Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche 
Vertragsänderungen eine abweichende steuerliche Behand-
lung ergeben. 
 
A Einkommensteuer 

Aufgeschobene Leibrenten nach Tarif ADP 

Private Rentenversicherungen nach Tarif ADP gelten steuer-
lich als „Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht“ (§ 20 
Abs. 1 Nr. 6 EStG – Einkommensteuergesetz). 
 
Der Beitrag zu dieser Versicherung kann demnach bei der 
Veranlagung zur Einkommensteuer nicht als Sonderausgabe 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 b) EStG abgezogen werden.  
 
Laufende Rentenzahlungen aus diesen Versicherungen un-
terliegen als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 1 Satz 3 a) bb) 
EStG nur mit dem Ertragsanteil der Einkommensteuer; dazu 
ist tariflich gewährleistet, dass die Garantiezeit der Leibrente 
kürzer ist als die voraussichtliche durchschnittliche Lebenser-
wartung der versicherten Person ab Rentenbeginn. Die Höhe 
des Ertragsanteils hängt vom vollendeten Lebensjahr der ver-
sicherten Person bei Rentenbeginn (Rentenbeginnalter) ab. 
Nachfolgend sind für einige Rentenbeginnalter (in Jahren) die 
zugehörigen Ertragsanteile beispielhaft angegeben: 

Rentenbeginnalter  55 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70
Ertragsanteil (in %)  26 24 23 22 22 21 20 19 18 18 17 15

Mit dem Ertragsanteil werden nur die Erträge aus den laufen-
den Renten erfasst; in den Renten enthaltene Erträge, die 
während der Zeit bis zum Beginn der Rentenzahlung erzielt 

wurden, bleiben steuerfrei. Werden mit dem Ertragsanteil zu 
versteuernde Leibrenten nach dem Tod der versicherten Per-
son während einer Rentengarantiezeit weitergezahlt, unterlie-
gen die Renten der Rentengarantiezeit weiterhin mit dem Er-
tragsanteil der Einkommensteuer. 
 
Kapitalleistungen, die bei Tod der versicherten Person vor 
Beginn der Rentenzahlung erbracht werden, sind stets ein-
kommensteuerfrei. Im Falle der (Teil-)Kapitalabfindung einer 
Rentenzahlung oder einer Kapitalauszahlung bei Rückkauf ist 
der Unterschiedsbetrag zwischen der jeweiligen Versiche-
rungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträ-
ge (Kapitalerträge) einkommensteuerpflichtig. Alle steuer-
pflichtigen Kapitaleinkünfte im Privatvermögen unterliegen 
grundsätzlich der so genannten Abgeltungsteuer. Dies bedeu-
tet, dass wir als Schuldner der Kapitalerträge die Steuer ein-
behalten und an das Finanzamt abführen müssen und dass 
damit die zugehörige Steuerschuld grundsätzlich abgegolten 
ist. Die Abgeltungsteuer setzt sich zusammen aus der Kapi-
talertragsteuer in Höhe von 25 % und dem hierauf entfallen-
den Solidaritätszuschlag von 5,5 %. Gehört der Steuerpflichti-
ge einer Religionsgemeinschaft an, können wir auf seinen An-
trag hin auch die zugehörige Kirchensteuer einbeziehen. In 
diesem Fall wird die steuerliche Anerkennung der Kirchen-
steuer als Sonderausgabe durch eine entsprechende Herab-
setzung der Kapitalertragsteuer automatisch berücksichtigt. 
Die sich insgesamt ergebende Steuerschuld verringert sich 
oder entfällt sogar ganz, wenn der Steuerpflichtige uns einen 
Freistellungsauftrag für die Kapitalerträge oder eine Nichtver-
anlagungsbescheinigung einreicht. Ein Freistellungsauftrag 
kann bis zur Höhe des so genannten Sparer-Pauschbetrags 
von 801 € für Ledige bzw. 1.602 € für zusammen veranlagte 
Ehepaare erteilt werden. Sollte der Steuerpflichtige allerdings 
einen persönlichen Einkommensteuersatz von weniger als 
25 % haben, kann er die einbehaltene Steuer in seiner Ein-
kommensteuererklärung geltend machen und sich die zu viel 
gezahlte Steuer vom Finanzamt erstatten lassen. 
 
Erfolgt die Kapitalauszahlung nach Vollendung des 62. Le-
bensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von 
12 Jahren seit Vertragsabschluss, unterliegt nur die Hälfte 
des Unterschiedsbetrags der Besteuerung, dann allerdings 
mit dem persönlichen Steuersatz (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 
EStG). Auch in einem solchen steuerlich begünstigten Fall 
sind von uns zunächst 100 % der Kapitalertragsteuer ein-
schließlich des Solidaritäts- und eventuellem Kirchensteuer-
zuschlags abzuführen. Da dieser Betrag nach dem derzeiti-
gen Stand des Einkommensteuertarifs die tatsächliche Steu-
erschuld stets übersteigt, ist eine Erstattung der zuviel einbe-
haltenen Steuer im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung möglich. 

 
B Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) 

Ansprüche oder Leistungen aus Rentenversicherungen unter-
liegen der Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer), wenn sie auf-
grund einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei 
dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z. B. aufgrund ei-
nes Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) erworben 
werden. 
 
Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, 
ist sie weder erbschaft- noch schenkungsteuerpflichtig. 

 
C Versicherungsteuer 

Beiträge zu Rentenversicherungen sind in Deutschland von 
der Versicherungsteuer befreit. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 

 
Vorbemerkung  
 
Versicherungen können heute Ihre Aufgaben nur noch mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. 
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und 
wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren 
Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die früheren manuellen Verfahren. Die Ver-
arbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie er-
laubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG 
erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies 
im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung  
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Inte-
ressenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechts-
grundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versiche-
rungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch – außer in der 
Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des 
Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird 
die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teil-
weise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und 
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, 
wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.  
 
Schweigepflichtentbindungs-Erklärung  
 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie 
z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine 
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbin-
dung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversiche-
rung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungs-Klausel enthalten.  
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele 
für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.  
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag 
notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im An-
trag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versiche-
rungstechnische Daten wie Kundennummer (Partner-
nummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, 
Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die An-
gaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). 
Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben 
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie 
z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit 
oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten). 

 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer  
 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versi-
cherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernomme-
nen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen ei-
nen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland 

ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im 
Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
Ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt.  

 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer wei-
terer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende 
Daten übergeben.  

 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer  
 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versi-
cherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im 
Schadensfall dem Versicherer alle für die Einschätzung 
des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen 
Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere 
Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen  
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, be-
stehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche 
in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Scha-
den zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versi-
cherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Aus-
künfte auf Anfragen zu erteilen. 
 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversi-
cherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Tei-
lungsabkommen) eines Austausches von personenbezoge-
nen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des 
Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

 
4. Zentrale Hinweissysteme  
 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Auf-
klärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Ver-
sicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen 
Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu be-
antworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und beim Ver-
band der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale 
Hinweissysteme. Die evtl. Aufnahme in diese Hinweissys-
teme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die 
mit diesen Systemen verfolgt werden dürfen, also nur so-
weit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele:  
 
Lebensversicherer – Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. 
Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszu-
schlag  
• aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
• auf Grund der Auskünfte anderer Versicherer,  
• wegen verweigerter Nachuntersuchung. 

 
Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung 
seitens des Versicherers; Ablehnung des Vertrags seitens 
des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitrags-
zuschläge; Zweck: Risikoprüfung.  

 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unterneh-

mensgruppe  
 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, 
Sachversicherung) und andere Finanz-Dienstleistungen 
(z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen) werden durch 
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rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den 
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unter-
nehmensgruppen zusammen. 

 
Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche 
zentralisiert werden, wie das Inkasso oder die Datenver-
arbeitung. So kann z. B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert werden, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre all-
gemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, können 
in einer zentralen Datensammlung geführt werden.  

 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende 
Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. 
Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zu-
geordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zu-
ständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge 
können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt ge-
bucht werden.  

 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe abfragbar.  

 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung 
des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen 
verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von "Da-
tenübermittlung", bei der die Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifi-
sche Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - 
bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der je-
weiligen Unternehmen.  

 
Unserer Unternehmensgruppe, der Generali Deutschland 
Gruppe, gehören zurzeit u. a. folgende Unternehmen an 

 
AachenMünchener Lebensversicherung AG, 
AachenMünchener Versicherung AG, 
Advocard Rechtsschutzversicherung AG, 
CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AG, 
COSMOS Lebensversicherungs-AG, 
COSMOS Versicherung AG, 
Deutsche Bausparkasse Badenia AG, 
Dialog Lebensversicherungs-AG, 
ENVIVAS Krankenversicherung AG, 
Generali Deutschland Informatik Services GmbH, 
Generali Deutschland Pensionskasse AG, 
Generali Deutschland Pensor Pensionsfonds AG, 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH, 
Generali Deutschland Services GmbH, 
Generali Investments Deutschland Kapitalanlage- 
gesellschaft mbH, 
Generali Lebensversicherung AG, 
Generali Versicherung AG. 

 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und 
Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer 
Kunden in weiteren Finanz-Dienstleistungen (z. B. Kredi-
te, Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Kapitalanla-
gegesellschaften sowie anderen Versicherern außerhalb 
der Gruppe zusammen. 

 
Zurzeit kooperieren wir mit 

 
Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH, 
ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH, 
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH. 

Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Koope-
rationspartnern je nach Einzelfall erfolgt über die 
AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH. 
 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen 
Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren 
Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln 
z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kun-
denberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung 
zu den eigenen Finanz-Dienstleistungsprodukten. Für die 
Datenverarbeitung der vermittelnden Stellen gelten die 
folgenden Ausführungen unter Punkt 6. 

 
6. Betreuung durch Vermittler 
 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen 
des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unter-
nehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner wer-
den Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie 
mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanz-Dienstleis-
tungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Ein-
zelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im 
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanz-Dienstleistun-
gen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- 
gesellschaften u. a. 

 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für 
die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus 
Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versi-
cherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Hö-
he von Versicherungsleistungen sowie von unseren Part-
nerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienst-
leistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparver-
trags. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassun-
gen in der Personenversicherung können an den zuständi-
gen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.  

 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese 
personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten 
Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie 
von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten in-
formiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich 
verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine be-
sonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten.  

 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen 
mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen 
(z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrags), regelt das 
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber in-
formiert. 

 
Die Vermittlung erfolgt u. a. über die 

 
• Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft 

DVAG, 

• Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG, 

• FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögens-
beratung Deutschland GmbH. 

 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte  
 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht 
ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 

 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein et-
waiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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Liste der Dienstleister zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-Erklärung 
 

 
Wir arbeiten unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützter Daten der-
zeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen) zusammen: 
 
Unternehmen Übertragene Aufgaben 
 
AM Gesellschaft für betriebliche Altersversor-
gung mbH (AMbAV) 
 

- betriebliche Altersversorgung, z. B. versicherungsmathematische Gutach-
ten zu Pensionszusagen, Ausarbeitung Versorgungsordnungen 

ATLAS Dienstleistungen für Vermögensbera-
tung GmbH 
 

- Dienstleistungen, z. B. Provisionsverteilung, Abrechnung für die Deutsche 
Vermögensberatung AG, IT-Betreuung, Antragsvorerfassung 

Central Krankenversicherung AG 
 

- Leistungsbearbeitung bei Krankentagegeld 

Europ Assistance Versicherungs-AG  
Europ Assistance Services GmbH  
 

- telefonischer Kundenservice 
- Assistance-Leistungen 

Generali Deutschland Holding AG 
 

- Revision 

Generali Deutschland Informatik Service 
GmbH 
 

- IT-Dienstleistungen wie z. B. Bereitstellung Soft- und Hardware und 
Kommunikationsmittel, Betreuung Server, Erstellung IT-Sicherheitskonzept, 
Konzerndatenschutz 

 
Generali Deutschland Schadenmanagement 
GmbH 
 

- Leistungsbearbeitung im Schadenfall 

Generali Deutschland Services GmbH 
 

- Abwicklung Zahlungsverkehr, Druck und Versand 
- Logistik einschließlich Scannen der Eingangspost 

 
Nicht zum Konzern gehörende Versiche-
rungsunternehmen, z. B. Allianz Lebensversi-
cherungs-AG, AXA Lebensversicherung AG, 
Württembergische Lebensversicherung AG 
 

- Konsortialgeschäft federführend und nicht-federführend 
- im Rahmen des Übertragungsabkommens bAV 
- im Rahmen des Versorgungsausgleichs 

 
Darüber hinaus arbeiten wir mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte 
Daten erheben, verarbeiten und nutzen: 
 
Stellen Tätigkeiten 
 
Ärzte, Gutachter, Psychologen, Psychiater, 
Krankenhäuser, Pflegeheime, gesetzliche 
Krankenkassen, Berufskundler, Ombudsmann 
 

 
- Gutachten, Ombudsmannverfahren 

Außenregulierer 
 

- Vor-Ort-Regulierung 

Behörden, z. B. Gericht, Finanzamt 
 

- Verfahren im Rahmen des Versorgungsausgleichs 
- Abführung von Kapitalertragsteuer 
- Bearbeitung von Rentenbezugsmitteilungen 
 

Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. (GDV) 
 

- Führen von Gesamtstatistiken 
 
 

Inkassobüros 
 

- Forderungseinzug  

IT-Unternehmen/IT-Berater 
 

- IT-Dienstleistung 

Rechtsanwälte 
 

- Allgemeine Dienstleistung  

Rehadienste, Dienstleister für Hilfs- und 
Pflegeleistungen  
 

- Assistance-Leistung  

Rückversicherer 
 

- Rückversicherung 

Wirtschaftsauskunfteien - Einholung von Auskünften bei Antragstellung 
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